
  . . . 

 

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
AT 179/2022 A 

 

A N T R A G  

gemäß § 9 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen  
und seine Ausschüsse 

 
 

Antragsteller/in Fraktionen CDU/ SPD 

Eingang 15.02.2021 

Federführend GB 3 

 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Rat 02.03.2022 

Betreff: 
 
Haushaltsentwurf 2022 - Gewerbesteuer 
Antrag der Fraktionen CDU und SPD 

 
Unter der Voraussetzung, dass dem Antrag der Fraktionen CDU und SPD zum Haushaltsent-
wurf 2022 – Gewerbesteuer (AT 180/2022) mehrheitlich entsprochen werden sollte, wird 
folgender Beschlussvorschlag unterbreitet: 

 

Der Rat der Stadt Siegen beschließt die 5. Änderung der Satzung der Stadt Siegen über die 
Erhebung von Gewerbesteuer nach Ertrag vom 16. Februar 1999 gemäß nachstehender An-
lage, mit der der Hebesatz für die Gewerbesteuer nach Ertrag ab dem 01.01.2022 von 485 v. 
H. um 10 %-Punkte auf 495 v. H. angehoben wird.  

 

Zur Notwendigkeit einer gesonderten Verwaltungsvorlage wird inhaltlich auf die Vorlage (VL 
809/2022) zur Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B Bezug genommen. 

 

Anlage 
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Satzung der Universitätsstadt Siegen über die Erhebung von Gewerbesteuer nach Ertrag 
vom 16. Februar 1999 

 

5. Änderungssatzung vom  

 

Aufgrund der §§ 7, 41(1)f und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/ SGV NRW 
2023), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1353) und 
des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) vom 15.10.2002 (BGBI. I S. 4167), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25.06.2021 (BGBl I S. 2050) hat der Rat der Universitätsstadt 
Siegen am 02.03.2022 folgende 5. Änderungssatzung beschlossen:  

§ 1 

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer nach Ertrag wird ab dem Jahr 2022 auf 495 v. H. festge-
setzt.  

§2 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 

 




